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1. ab welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe der Unterhalt festgesetzt
werden kann; hierbei sind zu bezeichnen:
a) die Zeiträume nach dem Alter des Kindes, für das die Festsetzung des
Unterhalts nach dem Mindestunterhalt der ersten, zweiten und dritten
Altersstufe in Betracht kommt;

b) im Fall des § 1612a des Bürgerlichen Gesetzbuchs1) auch der Prozentsatz
des jeweiligen Mindestunterhalts;

c) die nach § 1612b oder § 1612c des Bürgerlichen Gesetzbuchs1) zu berück-
sichtigenden Leistungen;

2. dass das Gericht nicht geprüft hat, ob der verlangte Unterhalt das im Antrag
angegebene Kindeseinkommen berücksichtigt;

3. dass über den Unterhalt ein Festsetzungsbeschluss ergehen kann, aus dem der
Antragsteller die Zwangsvollstreckung betreiben kann, wenn er nicht inner-
halb eines Monats Einwendungen erhebt;

4. welche Einwendungen nach § 252 erhoben werden können, insbesondere,
dass der Einwand eingeschränkter oder fehlender Leistungsfähigkeit nur er-
hoben werden kann, wenn die Auskunft nach § 252 Absatz 4 erteilt wird
und Belege über die Einkünfte beigefügt werden.

3 Ist der Antrag im Ausland zuzustellen, bestimmt das Gericht die Frist nach
Satz 2 Nummer 3.
(2) § 167 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

§ 252 Einwendungen des Antragsgegners. (1) 1Der Antragsgegner kann
Einwendungen gegen die Zulässigkeit des vereinfachten Verfahrens geltend
machen. 2Bei begründeten Einwendungen weist das Gericht den Antrag zu-
rück. 3Unbegründete Einwendungen weist das Gericht mit dem Festsetzungs-
beschluss nach § 253 zurück.
(2) Andere als die in Absatz 1 Satz 1 genannten Einwendungen, insbesondere

Einwendungen nach den Absätzen 3 und 4, sind nur zulässig, wenn der
Antragsgegner zugleich erklärt, inwieweit er zur Unterhaltsleistung bereit ist
und dass er sich insoweit zur Erfüllung des Unterhaltsanspruchs verpflichtet.
(3) Der Einwand der Erfüllung ist nur zulässig, wenn der Antragsgegner

zugleich erklärt, inwieweit er Unterhalt geleistet hat und entsprechende Belege
vorlegt.
(4) 1Der Einwand eingeschränkter oder fehlender Leistungsfähigkeit ist nur

zulässig, wenn der Antragsgegner zugleich Auskunft über seine Einkünfte und
sein Vermögen erteilt und für die letzten zwölf Monate seine Einkünfte belegt.
2Ein Antragsgegner, der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch2) oder dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch3) bezieht, muss den aktuellen Bewilligungsbescheid darüber vorlegen.
3Bei Einkünften aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb sowie Land- und
Forstwirtschaft sind als Belege der letzte Einkommensteuerbescheid und für das
letzte Wirtschaftsjahr die Gewinn-und-Verlust-Rechnung oder die Einnahme-
nüberschussrechnung vorzulegen.
(5) Die Einwendungen sind nur zu berücksichtigen, solange der Festset-

zungsbeschluss nicht erlassen ist.

1) Nr. 2.
2) Auszugsweise abgedruckt unter Nr. 17.
3) Auszugsweise abgedruckt unter Nr. 18.
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§ 253 Festsetzungsbeschluss. (1) 1 Ist der Antrag zulässig und werden keine
oder keine nach § 252 Absatz 2 bis 4 zulässigen Einwendungen erhoben, wird
der Unterhalt nach Ablauf der in § 251 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 bezeichneten Frist
durch Beschluss festgesetzt. 2Die Festsetzung durch Beschluss erfolgt auch,
soweit sich der Antragsgegner nach § 252 Absatz 2 zur Zahlung von Unterhalt
verpflichtet hat. 3 In dem Beschluss ist auszusprechen, dass der Antragsgegner
den festgesetzten Unterhalt an den Unterhaltsberechtigten zu zahlen hat. 4 In
dem Beschluss sind auch die bis dahin entstandenen erstattungsfähigen Kosten
des Verfahrens festzusetzen, soweit sie ohne weiteres ermittelt werden können;
es genügt, wenn der Antragsteller die zu ihrer Berechnung notwendigen
Angaben dem Gericht mitteilt.
(2) In dem Beschluss ist darauf hinzuweisen, welche Einwendungen mit der

Beschwerde geltend gemacht werden können und unter welchen Vorausset-
zungen eine Abänderung verlangt werden kann.

§ 254 Mitteilungen über Einwendungen. Hat der Antragsgegner zulässige
Einwendungen (§ 252 Absatz 2 bis 4) erhoben, teilt das Gericht dem Antrag-
steller dies mit und weist darauf hin, dass das streitige Verfahren auf Antrag eines
Beteiligten durchgeführt wird.

§ 255 Streitiges Verfahren. (1) Im Fall des § 254 wird auf Antrag eines
Beteiligten das streitige Verfahren durchgeführt.
(2) 1Beantragt ein Beteiligter die Durchführung des streitigen Verfahrens, ist

wie nach Eingang eines Antrags in einer Unterhaltssache weiter zu verfahren.
2Einwendungen nach § 252 gelten als Erwiderung.
(3) Das Verfahren gilt als mit der Zustellung des Festsetzungsantrags (§ 251

Abs. 1 Satz 1) rechtshängig geworden.
(4) Ist ein Festsetzungsbeschluss nach § 253 Absatz 1 Satz 2 vorausgegangen,

soll für zukünftige wiederkehrende Leistungen der Unterhalt in einem Gesamt-
betrag bestimmt und der Festsetzungsbeschluss insoweit aufgehoben werden.
(5) Die Kosten des vereinfachten Verfahrens werden als Teil der Kosten des

streitigen Verfahrens behandelt.
(6) Wird der Antrag auf Durchführung des streitigen Verfahrens nicht vor

Ablauf von sechs Monaten nach Zugang der Mitteilung nach § 254 gestellt, so
gilt der Festsetzungsantrag, der über den Festsetzungsbeschluss nach § 253
Absatz 1 Satz 2 hinausgeht, oder der Festsetzungsantrag, der über die Ver-
pflichtungserklärung des Antragsgegners nach § 252 Absatz 2 hinausgeht, als
zurückgenommen.

§ 256 Beschwerde. 1Mit der Beschwerde können nur Einwendungen gegen
die Zulässigkeit oder die Unzulässigkeit des vereinfachten Verfahrens, die Zu-
lässigkeit von Einwendungen nach § 252 Absatz 2 bis 4 sowie die Unrichtigkeit
der Kostenentscheidung oder Kostenfestsetzung, sofern sie nach allgemeinen
Grundsätzen anfechtbar sind, geltend gemacht werden. 2Die Beschwerde ist
unzulässig, wenn sie sich auf Einwendungen nach § 252 Absatz 2 bis 4 stützt,
die nicht erhoben waren, bevor der Festsetzungsbeschluss erlassen war.

§ 257 Besondere Verfahrensvorschriften. 1 In vereinfachten Verfahren
können die Anträge und Erklärungen vor dem Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle abgegeben werden. 2 Soweit Formulare eingeführt sind, werden diese
ausgefüllt; der Urkundsbeamte vermerkt unter Angabe des Gerichts und des
Datums, dass er den Antrag oder die Erklärung aufgenommen hat.
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§ 258 Sonderregelungen für maschinelle Bearbeitung. (1) 1 In verein-
fachten Verfahren ist eine maschinelle Bearbeitung zulässig. 2 § 702 Absatz 2
Satz 1, 3 und 4 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.
(2) Bei maschineller Bearbeitung werden Beschlüsse, Verfügungen und Aus-

fertigungen mit dem Gerichtssiegel versehen; einer Unterschrift bedarf es
nicht.

§ 259 Formulare. (1) 1Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt,
zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der Verfahren durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates Formulare für das vereinfachte Ver-
fahren einzuführen. 2 Für Gerichte, die die Verfahren maschinell bearbeiten,
und für Gerichte, die die Verfahren nicht maschinell bearbeiten, können
unterschiedliche Formulare eingeführt werden.
(2) Soweit nach Absatz 1 Formulare für Anträge und Erklärungen der Betei-

ligten eingeführt sind, müssen sich die Beteiligten ihrer bedienen.

§ 260 Bestimmung des Amtsgerichts. (1) 1Die Landesregierungen wer-
den ermächtigt, die vereinfachten Verfahren über den Unterhalt Minderjäh-
riger durch Rechtsverordnung einem Amtsgericht für die Bezirke mehrerer
Amtsgerichte zuzuweisen, wenn dies ihrer schnelleren und kostengünstigeren
Erledigung dient. 2Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch
Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.
(2) Bei dem Amtsgericht, das zuständig wäre, wenn die Landesregierung

oder die Landesjustizverwaltung das Verfahren nach Absatz 1 nicht einem
anderen Amtsgericht zugewiesen hätte, kann das Kind Anträge und Erklärun-
gen mit der gleichen Wirkung einreichen oder anbringen wie bei dem anderen
Amtsgericht.

Familienverfahrensgesetz (Auszug) §§ 258–260 FamFG 10
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11. Sozialgesetzbuch
(SGB)

Achtes Buch (VIII)
Kinder- und Jugendhilfe

In der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 20121)

(BGBl. I S. 2022)
FNA 860-8

zuletzt geänd. durch Art. 2 G zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und
Jugendlichen v. 3.4.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 107)
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Erstes Kapitel. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe. (1) Jeder
junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf
Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit.
(2) 1Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern

und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. 2Über ihre Betätigung wacht die
staatliche Gemeinschaft.
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbeson-

dere
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern
und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,

2. jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter
und ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen
selbstbestimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der
Gesellschaft teilhaben zu können,

3. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und
unterstützen,

4. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,
5. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre
Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten
oder zu schaffen.

§ 2 Aufgaben der Jugendhilfe. (1) Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und
andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien.
(2) Leistungen der Jugendhilfe sind:

1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit und
des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§§ 11 bis 14),

2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21),
3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinder-
tagespflege (§§ 22 bis 25),

4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 27 bis 35, 36, 37, 39,
40),

5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leis-
tungen (§§ 35a bis 37, 39, 40),

6. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (den §§ 41 und 41a).
(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind

1. die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42),
2. die vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen

nach unbegleiteter Einreise (§ 42a),

11 SGB VIII §§ 1, 2 Kinder- und Jugendhilfe


